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5.2
Finanzierungsart

Festbetragsfi nanzierung

5.3
Form der Zuwendung

Zuschuss

5.4
Bemessungsgrundlage

5.4.1
Zuwendungsfähige Ausgaben

Verwaltungsausgaben der Zuwendungsempfänger (Kreis- 
und Stadtsportbünde) sind nicht zuwendungsfähig.

5.4.2
Verteilschlüssel; Höchstbetrag

Die Zuwendungen werden auf Basis der Anzahl der Mit-
gliedsvereine in den jeweiligen Kreis- und Stadtsport-
bünden und der Anzahl der teilnehmenden Vereine ver-
teilt. Dabei ist der Festbetrag je Verein auf einen 
Höchstbetrag in Höhe von 1.000 Euro begrenzt.

Die Bewilligungsbehörde kann zurückfl ießende Mittel 
im Rahmen ihres pfl ichtgemäßen Ermessens erneut ver-
teilen.

5.4.3
Bagatellgrenze

Ein Antrag kann nur gestellt werden, wenn die zuwen-
dungsfähigen Ausgaben der Maßnahme 1.000 Euro nicht 
unterschreiten.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

In den Zuwendungsbescheid sind folgende Regelungen 
aufzunehmen:

6.1
Durchführungszeitraum

Die Maßnahme ist bis zum 31.12. des jeweiligen Haus-
haltsjahres durchzuführen.

6.2
Weiterleitung der Mittel

Die Kreis- und Stadtsportbünde leiten die Mittel an die 
teilnehmenden Vereine weiter.

6.2.1
Teilnehmende Vereine als Empfänger der weitergeleite-
ten Mittel

Empfänger der weitergeleiteten Mittel sind teilneh-
mende nordrhein-westfälische Sportvereine, die als ge-
meinnützig wegen Förderung des Sports anerkannt sind 
und Mitglied in einem Fachverband sowie zugleich Mit-
glied im jeweiligen Stadt- bzw. Kreissportbund sind.

6.2.2
Maßstab für die Weiterleitung

Über die Verteilung der Mittel an die teilnehmenden 
Sportvereine entscheiden die Kreis- und Stadtsport-
bünde im Rahmen ihres pfl ichtgemäßen Ermessens.

6.2.3
Verfahren bei der Weiterleitung

Die teilnehmenden Sportvereine richten ihre Anträge 
auf Weiterleitung einer Zuwendung entsprechend dem 
Antragsmuster (Anlage B) an ihre örtlichen Kreis- und 
Stadtsportbünde. Diese lassen auf Antrag und bei Vor-
liegen der Voraussetzungen einen vorzeitigen Maßnah-
menbeginn im Sinne von Nummer 4.4 zu. Der Festbetrag 
je Sportverein ist auf einen Höchstbetrag von 1.000 Euro 
je Maßnahme begrenzt. Pro Sportverein kann jeweils nur 
eine Maßnahme jährlich berücksichtigt werden. Es dür-
fen nur Mittel weitergeleitet werden für Maßnahmen der 
teilnehmenden Vereine, bei denen die zuwendungsfähi-
gen Ausgaben jeweils 1.000 Euro nicht unterschreiten. 
Zur Umsetzung des jeweiligen Programms sind alle Pro-
jektausgaben förderfähig, die der Maßnahme zuzurech-
nen sind. Die teilnehmenden Vereine haben die Verwen-

Anlage B

I.

2170

Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Umsetzung des Landes-

programms „1000 x 1000 – Anerkennung für den 
Sportverein“

RdErl. d. Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport –  51. – 8440 Nr. 117/14

v. 9. 7. 2014

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1
Zuwendungszweck

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert das Engagement 
von Sportvereinen, die sich im Landesprogramm 1000 x 
1000 mit eigenen Maßnahmen einbringen. 

1.2
Rechtsgrundlage

Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinien und 
den Verwaltungsvorschriften zu §  44 Landeshaushalts-
ordnung (LHO) Zuwendungen für die Umsetzung des 
Landesprogrammes „1000 x 1000 – Anerkennung für den 
Sportverein“. Ein Anspruch auf Gewährung einer För-
derung besteht nicht; vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens 
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

Gefördert werden zusätzliche Maßnahmen von Sportver-
einen in Bereichen mit unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Bezügen, die aktuelle sportpolitische Aspekte auf-
greifen und gesellschaftlich relevant sind. Das für Sport 
zuständige Ministerium setzt jährlich Förderschwer-
punkte fest.

3
Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind nordrhein-westfälische 
Kreis- und Stadtsportbünde. Die Mittel werden gemäß 
Nr.  12 VV zu §  44 LHO an die teilnehmenden Vereine 
weitergeleitet.

4
Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1
Pro Sportverein kann jeweils nur eine Maßnahme jähr-
lich berücksichtigt werden.

4.2
Zusätzlich ist eine Maßnahme, wenn sie über die regel-
mäßige Tätigkeit des Vereins hinausgeht.

4.3
Zuwendungen im laufenden Jahr sind nicht zu gewäh-
ren, wenn ein Verwendungsnachweis über die im Rah-
men dieser Richtlinien gewährten Zuschüsse nicht frist-
gerecht vorliegt oder zu erstattende Zuwendungen trotz 
entsprechender Rückforderungsbescheide nicht zurück-
gezahlt worden sind.

4.4
Vorzeitiger Maßnahmenbeginn

Zuwendungen zur Projektförderung dürfen auch für sol-
che Maßnahmen bewilligt werden, die begonnen worden 
sind, wenn die erforderlichen Haushaltsmittel voraus-
sichtlich zur Verfügung stehen und ein prüffähiger För-
derantrag gemäß Nummer 6.2.3 vorliegt.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart

Projektförderung
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dung der Landesmittel in einem Nachweis nach Muster 
(Anlage D) spätestens bis zum 28. Februar des Folgejah-
res gegenüber dem örtlich zuständigen Kreis- und Stadt-
sportbund zu belegen.

6.3
Überprüfungspfl icht

Stellt der Zuwendungsempfänger fest, dass er ihm be-
willigte Mittel nicht benötigt, so ist er verpfl ichtet, die 
Bewilligungsbehörde unverzüglich zu informieren und 
gegebenenfalls bereits ausgezahlte Mittel wieder zurück-
zuzahlen.

7
Verfahren

7.1
Antragsstellung

Die Kreis- und Stadtsportbünde stellen einen Antrag 
nach beigefügtem Muster (Anlage A) und richten diesen 
an den Landessportbund NRW.

7.2
Bewilligungsverfahren

7.2.1
Bewilligungsbehörde

Der Landessportbund NRW verwaltet die Mittel im Auf-
trag des Landes gemäß §  44 Absatz  2 LHO nach Maß-
gabe dieser Richtlinien. Er ist beauftragt, die Mittel an 
die Kreis- und Stadtsportbünde im Rahmen eines Zu-
wendungsverfahrens nach § 44 Absatz 1 LHO zu bewilli-
gen.

7.2.2
Bewilligungsbescheid

Bei der Bewilligung ist das Bescheidmuster  (Anlage C) 
zu verwenden.

7.3
Auszahlungsverfahren

Die Zuwendung wird erst ausgezahlt, wenn der Bescheid 
an die Kreis- und Stadtsportbünde bestandskräftig ge-
worden ist. Sie darf nur insoweit und nicht eher ausge-
zahlt werden, als sie voraussichtlich innerhalb von zwei 
Monaten nach Auszahlung für Zahlungen an die Sport-
vereine im Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt 
wird.

7.4
Verwendungsnachweis

Die Kreis- und Stadtsportbünde legen dem Landessport-
bund einen vereinfachten Verwendungsnachweis (An-
lage E)  mit einer Übersicht der geförderten Vereine und 
Maßnahmen spätestens bis zum 30. Juni des Folgejahres 
vor. Der Landessportbund NRW prüft die Mittelverwen-
dung stichprobenweise. 

8
Inkrafttreten 

Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom1. August 2014 
in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2017 außer 
Kraft.

Anlage D

Anlage A

Anlage C

Anlage E
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Die Bausparkasse wird auch unter der Kurzbezeichnung 
„LBS“ geführt. Im Falle einer Verschmelzung nach § 16 
kann der Name der Bausparkasse im Gebiet des übertra-
genen Rechtsträgers durch einen regionalen Zusatz er-
gänzt werden.

(2) Die Bausparkasse ist eine rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts. Ihr Sitz ist in Münster.

(3) Die Bausparkasse führt ein Siegel mit den Worten 
„LBS Westdeutsche Landesbausparkasse“ und der 
Kurzbezeichnung „LBS“. Die von der Bausparkasse aus-
gestellten und mit Siegel der Bausparkasse versehenen 
Urkunden sind öffentliche Urkunden.

(4) Träger der Bausparkasse sind 

a) der Rheinische Sparkassen- und Giroverband und

b)  der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Girover-
band.

(5) Jeder Träger kann seine Trägerschaft an der LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse mit Zustimmung der 
übrigen Träger ganz oder teilweise auf eine oder meh-
rere juristische Personen des öffentlichen Rechts nach 
Maßgabe des § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die LBS West-
deutsche Landesbausparkasse übertragen.

§ 2
Stammkapital

(1) Die Bausparkasse ist mit einem Stammkapital in 
Höhe von  Euro 50.000.000,– ausgestattet.

(2) Am Stammkapital sind beteiligt

a) der Rheinische Sparkassen- und Giroverband mit 
Euro 25.000.000 (50 %) und

b) der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Girover-
band mit Euro 25.000.000 (50 %).

§ 3
Aufgaben, Beteiligungen, Niederlassungen

(1) Die Bausparkasse pfl egt das Bausparen und fördert 
den Wohnungsbau. Sie betreibt die nach Maßgabe der 
für Bausparkassen geltenden rechtlichen Vorschriften 
zulässigen Geschäfte.

(2) Die Bausparkasse kann sich im Rahmen ihrer Aufga-
ben und nach Maßgabe der für Bausparkassen geltenden 
Bestimmungen an anderen Unternehmen beteiligen und 
Niederlassungen errichten.

(3) Die Bausparkasse kann juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts als Träger unter Beteiligung am 
Stammkapital – auch länderübergreifend – sowie Ver-
mögenseinlagen stiller Gesellschafter nach Maßgabe des 
§ 3 Abs. 3 des Gesetzes über die LBS Westdeutsche Lan-
desbausparkasse aufnehmen.

B. Organe der Bausparkasse

§ 4
Organe

(1) Organe der Bausparkasse sind der Vorstand, der Ver-
waltungsrat und die Trä gerversammlung.

(2) Die Mitglieder der Organe haben über vertrauliche 
Angaben und Geheimnisse der Bausparkasse, nament-
lich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen 
durch ihre Tätigkeit in den Organen der Bausparkasse 
bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. 
Diese Pfl icht bleibt auch nach dem Ausscheiden aus dem 
Organ bestehen. Die Genehmigung, abweichend von 
Satz  1 Erklärungen abzugeben oder in gerichtlichen 
oder außergerichtlichen Verfahren auszusagen, erteilt 
den Mitgliedern der Trägerversammlung, des Verwal-
tungsrates und des Vorstandes der oder die Vorsitzende 
des Verwaltungsrates, im Verhinderungsfall ein diesem 
oder dieser nachfolgender Vorsitzender oder nachfol-
gende Vorsitzende des Verwaltungsrates. Die Befugnis 
des Vorstandes, die im Rahmen seiner Geschäftsführung 
üblichen und notwendigen Erklärungen im Interesse der 
Bausparkasse abzugeben, bleibt unberührt.

764

Satzung der 
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse

vom 12. 7. 2014

(1) Die Trägerversammlung der LBS Westdeutsche Lan-
desbausparkasse hat in ihrer Sitzung am 11. April 2014 
sowie durch ergänzenden Beschluss am 21. Juli 2014 ge-
mäß §  2 Absatz  1 Satz  2 des Gesetzes über die LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse (LBSG) vom 4. Juli 
2014 (GV. NRW. S. 379) die Neufassung der Satzung der 
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse in dem nachste-
hend abgedruckten Wortlaut beschlossen.

(2) Die Neufassung der Satzung ist gemäß § 2 Absatz 2 
Satz  1 LBSG in Verbindung mit §  9 Absatz  1 Satz  1 
LBSG am 21. Juli 2014 vom Finanzministerium geneh-
migt worden.

(3) Die Neufassung der Satzung ist am 7.  August 2014 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
(MBl. NRW. 9 S. 416) bekannt gemacht worden und am 
12. Juli 2014 in Kraft getreten.

Inhaltsübersicht
A. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Firma, Sitz, Siegel, Träger

§ 2 Stammkapital

§ 3 Aufgaben, Beteiligungen, Niederlassungen

B. Organe der Bausparkasse

§ 4 Organe

1. Vorstand

§ 5 Zusammensetzung des Vorstands

§ 6 Zuständigkeit des Vorstands

2. Verwaltungsrat

§ 7 Zusammensetzung des Verwaltungsrates

§ 8 Mitgliedschaft im Verwaltungsrat

§ 9 Sitzungen des Verwaltungsrates

§ 10 Zuständigkeit des Verwaltungsrates

§ 11 Beiräte

3. Trägerversammlung

§ 12  Zusammensetzung und Beschlüsse der Trägerver-
sammlung

§ 13 Sitzungen der Trägerversammlung

§ 14 Aufgaben der Trägerversammlung

C. Jahresabschluss, Geschäftsbericht, 
Gewinnverteilung

§ 15 Jahresabschluss und Geschäftsbericht

D. Sonstiges

§ 16 Verschmelzung

§ 17 Aufl ösung der Bausparkasse

§ 18 Aufsichtsbehörde

§ 19 Bekanntmachungen

§ 20 Inkrafttreten

A. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Firma, Sitz, Siegel, Träger

(1) Der Name der Anstalt lautet:

„LBS Westdeutsche Landesbausparkasse“ 

(im Folgenden „Bausparkasse“ genannt). 
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S. 1514) und die Wahlordnung zum Landespersonalver-
tretungsgesetz vom 20. Mai 1986 (GV NRW. S. 485) in der 
jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrates gemäß Absatz 1 
Buchstaben a) und b) sind befugt, sich im Verwaltungs-
rat und in seinen Ausschüssen außer im Vorsitz durch 
eine(n) ständige(n) Vertreter(in) vertreten zu lassen. Sie 
sind berechtigt, diese(n) Vertreter(in) zu den Sitzungen 
hinzuzuziehen.

(3) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte eine(n) 
Vorsitzende(n) und eine(n) stellvertretende(n) Vorsitzen-
de(n).

(4) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates sollen nur Per-
sonen berufen werden, die besondere wirtschaftliche Er-
fahrungen und Sachkunde besitzen und geeignet sind, 
die Bausparkasse zu fördern. Mitglieder des Aufsichts- 
oder Verwaltungsrates von Bausparkassen können nur 
berufen werden, sofern kein Träger widerspricht. Von 
diesen Bestimmungen sind Mitglieder der Organe von 
Sparkassen nicht betroffen.

§ 8
Mitgliedschaft im Verwaltungsrat

(1) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt fünf Jahre. Nach 
Ablauf der Amtszeit üben sie ihre Tätigkeit bis zum Zu-
sammentritt des neuen Verwaltungsrates weiter aus. 
Eine wiederholte Bestellung ist zulässig.

(2) Die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat erlischt

a)  bei einem Mitglied gemäß §  7 Abs.  1 Buchst.  c) mit 
seiner Abberufung durch den Träger, die jederzeit 
möglich ist,

b)  bei einem Mitglied gemäß § 7 Abs. 1 Buchst. a) bis c)  
mit dem Ausscheiden des es entsendenden Trägers 
aus seiner Trägerschaft; die frei werdenden Sitze ent-
fallen auf den verbleibenden Träger; §  7 Abs.  1 än-
dert sich entsprechend, 

c)  bei einem Mitglied gemäß §  7 Abs.  1 Buchst.  d) mit 
Beendigung seines Arbeitsver hältnisses bei der Bau-
sparkasse. §§  25 und 26 des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes fi nden im Übrigen entsprechende An-
wendung.

(3) Scheidet ein Mitglied gemäß § 7 Abs. 1 Buchst. c) vor 
Ablauf seiner Amtszeit aus dem Verwaltungsrat aus, so 
ist für den Rest der Amtszeit ein neues Mitglied zu ent-
senden. Die Nachfolge eines vorzeitig ausgeschiedenen 
Mitgliedes gemäß §  7 Abs.  1 Buchst.  d) regelt sich ent-
sprechend § 28 Abs. 2 des Landespersonalvertretungsge-
setzes.

§ 9
Sitzungen des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung 
seines oder seiner Vorsitzenden, so oft es die Lage der 
Geschäfte erfordert. Er muss einberufen werden auf 
Verlangen der Aufsichtsbehörde, eines oder einer der 
stellvertretenden Vorsitzenden, des Vorstandes oder so-
fern mindestens drei Mitglieder es unter Angabe des 
Verhandlungsgegenstandes beantragen.

(2) Die Einladung hat schriftlich unter Mitteilung der 
Tagesordnung zu erfolgen; sie soll den Mitgliedern in der 
Regel spätestens zwei Wochen vor der Sitzung zugehen. 
In dringenden Fällen kann die Frist abgekürzt und 
mündlich oder per Telefax eingeladen werden.

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn der 
oder die Vorsitzende oder der oder die stellvertretende 
Vorsitzende sowie mindestens sieben weitere Stimmbe-
rechtigte anwesend sind.

(4) Ist der Verwaltungsrat nicht beschlussfähig, so kann 
binnen zwei Wochen zur Erledigung der gleichen Tages-
ordnung eine neue Sitzung einberufen werden. Der Ver-
waltungsrat ist in dieser Sitzung ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Auf 
diese Folge ist bei Einberufung der zweiten Sitzung hin-
zuweisen.

(5) Die Beschlussfassung erfolgt mit der Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder.

1. Vorstand

§ 5
Zusammensetzung des Vorstands

(1) Der Verwaltungsrat bestimmt die Zahl der Mitglie-
der des Vorstands. Der Vorstand besteht aus mindestens 
zwei Personen und, sofern solche bestellt worden sind, 
aus den stellvertretenden Mitgliedern.

(2) Der Verwaltungsrat bestellt die Vorstandsmitglieder 
und die stellvertretenden Mitglieder des Vorstandes. Er 
bestimmt eine(n) Vorsitzende(n) und kann eine(n) oder 
mehrere stellvertretende Vorsitzende bestimmen.

(3) Die Mitglieder des Vorstands und die stellvertreten-
den Mitglieder des Vorstandes werden für die Dauer von 
höchstens fünf Jahren bestellt. Eine wiederholte Bestel-
lung ist zulässig. Über die Wiederbestellung von Mitglie-
dern des Vorstands ist frühestens zwölf und spätestens 
sechs Monate vor Ablauf der jeweiligen Bestellungsperi-
ode zu beschließen. Die Sätze 1 bis 3 gelten für stellver-
tretende Vorstandsmitglieder entsprechend.

(4) Der Verwaltungsrat kann die Bestellung zum Vor-
standsmitglied oder zum stellvertretenden Vorstands-
mitglied widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
Ein solcher Grund ist namentlich grobe Pfl ichtverlet-
zung, Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsfüh-
rung oder eine nachhaltige und erhebliche Störung des 
Vertrauensverhältnisses. Der Widerruf ist wirksam, bis 
seine Unwirksamkeit rechtskräftig festgestellt ist.

(5) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die 
der Zustimmung des Verwaltungsrates bedarf.

§ 6
Zuständigkeit des Vorstands

(1) Die Bausparkasse wird gerichtlich und außergericht-
lich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen 
oder einer Prokuristin vertreten.

(2) Für den laufenden Geschäftsverkehr kann der Vor-
stand eine von Abs. 1 abweichende Regelung treffen.

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte der Bausparkasse 
nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der Ge-
schäftsordnung. Über die Geschäftsverteilung innerhalb 
des Vorstands entscheidet der Vorsitzende des Vor-
stands.

(4) Der Vorstand legt dem Verwaltungsrat spätestens 6 
Wochen vor Beginn eines Geschäftsjahres ein aussage-
fähiges Budget mindestens für die drei folgenden Ge-
schäftsjahre vor. Dieses umfasst insbesondere die Ergeb-
nisplanung, die Eigenkapitalplanung und die Personal-
kapazitätsplanung für die einzelnen Geschäftsbereiche 
sowie für die gesamte Bausparkasse. Der Verwaltungsrat 
ist vom Vorstand vierteljährlich anhand eines Soll/Ist-
Vergleiches über die Einhaltung des Budgets zu unter-
richten.

2. Verwaltungsrat

§ 7
Zusammensetzung des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 15 Mitgliedern und 
setzt sich zusammen aus

a)  der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorste-
her des Rheinischen Sparkas sen- und Giroverbandes,

b)  der oder dem Vorsitzenden des Verbandsvorstands 
des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giro-
verbandes,

c)  acht weiteren Mitgliedern der am Stammkapital Be-
teiligten, die von beiden Trägern unter Berücksichti-
gung der Kapitalanteile entsandt werden, wobei die 
Mitglieder nach Buchstabe a) und b) nicht anzurech-
nen sind; hiernach entfallen auf  beide Sparkassen- 
und Giroverbände je 4 Mitglieder,

d)  fünf weiteren Mitgliedern als Vertreter(innen) der 
Beschäftigten. Für die Wahl sind das Landesperso-
nalvertretungsgesetz vom 3. Dezember 1974 (GV 
NRW. 
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(3) Die Beiräte sind mindestens einmal im Jahr von dem 
oder der Vorsitzenden einzuberufen.

3. Trägerversammlung

§ 12
Zusammensetzung und Beschlüsse 

der Trägerversammlung

(1) Die Trägerversammlung setzt sich zusammen aus 

a)  der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorste-
her des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes,

b)  der oder dem Vorsitzenden des Verbandsvorstands 
des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giro-
verbandes,

c)  16 weiteren Mitgliedern der am Stammkapital Betei-
ligten, die von den Trägern unter Berücksichtigung 
der Kapitalanteile entsandt werden, wobei die Mit-
glieder nach Buchstabe a) und b) nicht anzurechnen 
sind; hiernach entfallen auf beide Sparkassen- und 
Giroverbände je 8 Mitglieder.

(2) Die Mitglieder der Trägerversammlung gemäß Ab-
satz 1 Buchstabe a) und b) sind befugt, sich in der Trä-
gerversammlung außer im Vorsitz durch eine ständige 
Vertreterin oder einen ständigen Vertreter vertreten zu 
lassen. Sie sind berechtigt, diese Vertreterin oder diesen 
Vertreter zu den Sitzungen hinzuzuziehen.

(3) Das Stimmrecht in der Trägerversammlung be-
stimmt sich nach den Anteilen am Stammkapital.

(4) Das auf die einzelnen Träger entfallende Stimmrecht 
wird einheitlich durch jeweils eine(n) ihrer 
Vertreter(innen) ausgeübt.

(5) Die Beschlussfassung in der Trägerversammlung er-
folgt mit der Mehrheit der Stimmrechte.

(6) Beschlüsse über den Erlass oder die Änderung der 
Satzung und die Aufl ösung der Bausparkasse bedürfen 
der Einstimmigkeit. Beschlüsse über Eigenmittelmaß-
nahmen der Bausparkasse bedürfen einer Mehrheit von 
80% der Stimmrechte.

(7) Scheidet ein Träger aus seiner Trägerschaft aus, so 
erlischt mit dem Zeitpunkt des Ausscheidens die Mit-
gliedschaft und sein Entsendungsrecht gemäß Absatz 1. 
Die ihm bislang zustehenden Sitze wachsen dem verblei-
benden Träger zu. Absatz 1 ändert sich entsprechend.

(8) Über die Sitzung der Trägerversammlung ist ein Pro-
tokoll zu erstellen.

§ 13
Sitzungen der Trägerversammlung

(1) Die Trägerversammlung ist von dem oder der Vorsit-
zenden des Verwaltungsrates schriftlich einzuberufen, 
wenn es einer der Träger, der Verwaltungsrat oder der 
Vorstand unter Angabe der Verhandlungsgegenstände 
beantragt. Der oder die Vorsitzende des Verwaltungsra-
tes leitet die Trägerversammlung, im Verhinderungsfall 
sein(e) Stellvertreter(in).

(2) Die Trägerversammlung soll unter Angabe der Ver-
handlungsgegenstände mit einer Frist von sechs Wochen 
einberufen werden. In dringenden Fällen kann die Frist 
abgekürzt und mündlich oder per Telefax eingeladen 
werden. Die Einberufung wird gleichzeitig dem Vor-
stand bekannt gegeben.

(3) Der Vorstand der Bausparkasse nimmt an den Sit-
zungen der Trägerversammlung teil.

(4) Die Trägerversammlung kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben.

§ 14
Aufgaben der Trägerversammlung

Die Trägerversammlung beschließt über

1.  die Änderung der Satzung sowie die Aufl ösung der 
Bausparkasse,

2. Eigenmittelmaßnahmen der Bausparkasse,

(6) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Verwal-
tungsrates teil.

(7) Der Verwaltungsrat kann sich eine Geschäftsord-
nung geben.

(8) Über die Sitzung des Verwaltungsrates ist ein Proto-
koll zu erstellen. 

§ 10
Zuständigkeit des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung 
des Vorstands der Bausparkasse.

(2) Der Verwaltungsrat ist insbesondere zuständig für

 1.   die Vorschläge zur Beschlussfassung der Trägerver-
sammlung,

 2.   die Bestellung der Vorstandsmitglieder und der stell-
vertretenden Mitglieder des Vorstandes gem. §  5 
Abs.  2 sowie den Widerruf der Bestellung gem. §  5 
Abs. 4,

 3.   die Regelung der Vertragsbedingungen für die Vor-
standsmitglieder und ihrer sonstigen Angelegenhei-
ten,

 4.   die Grundsätze für die Anstellung und die Gewäh-
rung von Ruhegehaltsansprüchen der Angestellten,

 5.   die Richtlinien für die nach der Dienstvereinbarung 
zu gewährenden Leistungen,

 6.   die Bezeichnung der Geschäftsarten, die der Zustim-
mung des Verwaltungsrates bedürfen,

 7.   die Richtlinien für die Geschäfte der Bausparkasse,

 8.   die Richtlinien zu Spenden, Sponsoring, Mitglied-
schaften sowie anderen Leistungen,

 9.   den Erlass einer Geschäftsordnung für den Verwal-
tungsrat,

10.   die Zustimmung zu Organkrediten gem. § 15 KWG, 
soweit nicht gesetzliche Ausnahmebestimmungen 
gelten,

11.   die Erteilung des Prüfungsauftrages für den Jahres- 
und Konzernabschluss an den von der Trägerver-
sammlung bestellten Abschlussprüfer,

12.   sonstige ihm nach Gesetz oder Satzung zugewiesene 
Aufgaben.

(3) Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Verwal-
tungsrates für

1.   die Errichtung von bausparkasseneigenen Neubauten 
sowie den Erwerb und die Veräußerung von Grund-
stücken, sofern sie nicht zur Vermeidung von Verlus-
ten freihändig oder im Zwangsversteigerungsverfah-
ren erworben werden oder sofern nicht der Verkehrs-
wert der Grundstücke einen vom Verwaltungsrat 
festzulegenden Betrag unterschreitet,

2.   den Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen, 
sofern die Beteiligung nach Maßgabe einer vom Ver-
waltungsrat zu treffenden Regelung nicht von gerin-
ger Bedeutung ist,

3.  die Errichtung und Aufl ösung von Niederlassungen,

4.  den Erlass einer Geschäftsordnung für den Vorstand.

(4) Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte heraus 
Ausschüsse bilden und diesen bestimmte Aufgaben zur 
abschließenden Erledigung übertragen.

§ 11
Beiräte

(1) Zur sachverständigen Beratung der Bausparkasse bei 
der Wahrnehmung ihrer Geschäfte können Beiräte gebil-
det werden. Die Mitglieder der Beiräte werden vom Ver-
waltungsrat bestellt und abberufen.

(2) Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte den 
oder die Vorsitzende(n) und den oder die stellver-
tretende(n) Vorsitzende(n) der Beiräte. Der Verwaltungs-
rat kann für die Beiräte Geschäftsordnungen erlassen.
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eines Verschmelzungsberichts oder eines Prüfungsbe-
richts keine Voraussetzung für die Genehmigung des 
Vertrags durch die Aufsichtsbehörde; steuerrechtliche 
Anforderungen bleiben unberührt.

(5) Der Vertrag wird zwischen dem übertragenden 
Rechtsträger und der Bausparkasse als übernehmenden 
Rechtsträger geschlossen. Sofern an die oder einen der 
unmittelbaren oder mittelbaren Anteilsinhaber des 
übertragenden Rechtsträgers eine Gegenleistung ge-
währt wird, sind auch diese Parteien des Vertrages und 
an der Verschmelzung beteiligte Rechtsträger. Der Ver-
trag enthält insbesondere Angaben über

1.   den Namen oder die Firma und den Sitz der an der 
Verschmelzung beteiligten Rechtsträger;

2.   die Vereinbarung über die Übertragung des Vermö-
gens des übertragenden Rechtsträgers als Ganzes an 
die Bausparkasse;

3.   die Gegenleistung, sofern die an der Verschmelzung 
beteiligten Rechtsträger eine solche nicht abbedun-
gen haben;

4.   die der Verschmelzung zugrunde zu legende Bilanz, 
sofern deren Erfordernis gem. Absatz 4 Satz 1 verein-
bart wird; 

5.   den Zeitpunkt gem. Absatz 3, zu dem das Vermögen 
des übertragenden Rechtsträgers auf die Bauspar-
kasse übergeht;

6.   den Zeitpunkt, von dem an die Handlungen des über-
tragenden Rechtsträger als für Rechnung der Bau-
sparkasse vorgenommen gelten, sofern dieser von 
dem Zeitpunkt nach Nr. 5 abweicht;

7.   eine Prüfung der Verschmelzung und die Erstellung 
eines Verschmelzungsberichts, sofern deren Erforder-
nis gem. Absatz 4 Satz 1 vereinbart wird.

Der Vertrag kann unter die Bedingung der vorherigen 
Übertragung von Anteilen oder unter andere aufschie-
bende oder aufl ösende Bedingungen gestellt werden.

(6) Spätestens vier Wochen vor der Zustimmung der 
Träger und der Anteilsinhaber der an der Verschmel-
zung beteiligten Rechtsträger zu dem Vertrag oder dem 
Entwurf ist dem Personalrat der Bausparkasse und dem 
zuständigen Betriebsrat oder Personalrat des übertra-
genden Rechtsträgers der Vertrag oder sein Entwurf zu-
zuleiten.

(7) Die Bekanntmachung der Verschmelzung im Minis-
terialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen muss ne-
ben der Zustimmung insbesondere enthalten:

1.   die Bezeichnung der an der Verschmelzung beteilig-
ten Rechtsträger sowie des hiervon erfassten Vermö-
gens;

2.   den Zeitpunkt nach Absatz 5 Nr. 5 und 6.

(8) Die Verschmelzung soll in den Handelsregistern der 
beteiligten Rechtsträger eingetragen werden. Das Wirk-
samwerden der Verschmelzung richtet sich ausschließ-
lich nach den Bestimmungen des Gesetzes über die LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse und dieser Satzung 
und den darauf beruhenden vertraglichen Regelungen. 
Die Eintragung im Handelsregister ist keine Vorausset-
zung für das Wirksamwerden der Verschmelzung.

(9) Soweit in den Absätzen 1-8 nichts Gegenteiliges be-
stimmt ist, fi nden die Vorschriften des Zweiten Buches 
des Umwandlungsgesetzes auf Verschmelzungen nach 
dem Gesetz über die LBS Westdeutsche Landesbauspar-
kasse i. V. m. der Satzung der Bausparkasse keine An-
wendung. Der Eintritt der Gesamtrechtsnachfolge nach 
den Bestimmungen des Gesetzes über die LBS Westdeut-
sche Landesbausparkasse und nach Abs. 1 bleiben unbe-
rührt.

§ 17
Aufl ösung der Bausparkasse

Im Falle der Aufl ösung der Bausparkasse ist die Liqui-
dation einzuleiten. Das nach beendeter Liquidation ver-
bleibende Vermögen fällt den Trägern nach der Höhe ih-
rer Anteile am Stammkapital zu.

3.   die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwen-
dung des Bilanzgewinns und die Deckung eines Bi-
lanzverlustes,

4.   die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates 
und des Vorstandes,

5.   die Bestellung der Abschlussprüfer sowie – soweit ge-
setzlich vorgeschrieben – des Prüfers für die Prüfung 
der Meldepfl ichten und Verhaltensregeln nach den 
Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes,

6.  die Bestellung von Prüfern in besonderen Fällen,

7.   die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder der 
Trägerversammlung, für die Mitglieder des Verwal-
tungsrates und seiner Ausschüsse sowie für die Mit-
glieder der Beiräte.

C. Jahresabschluss, Geschäftsbericht, 
Gewinnverteilung

§ 15
Jahresabschluss und Geschäftsbericht

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Die Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jah-
resabschlusses, Lageberichts, des Konzernabschlusses 
und Konzernlageberichts richten sich nach den gelten-
den Vorschriften.

(3) Die Bausparkasse stellt jährlich einen Geschäftsbe-
richt auf.

D. Sonstiges

§ 16
Verschmelzung

(1) Die Bausparkasse kann nach Maßgabe des Gesetzes 
über die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse und 
den Regelungen dieser Satzung als übernehmender 
Rechtsträger mit einer anderen juristischen Person des 
öffentlichen Rechts oder des Privatrechts als übertra-
gender Rechtsträger einen Verschmelzungsvertrag (Ver-
trag) schließen, durch den der übertragende Rechtsträ-
ger sein Vermögen als Ganzes unter Aufl ösung ohne 
Abwicklung und unter Eintritt von Gesamtrechtsnach-
folge auf die Bausparkasse überträgt.

(2) Der Abschluss des Vertrages bedarf der Zustimmung 
der Träger und der Anteilsinhaber der an der Ver-
schmelzung beteiligten Rechtsträger sowie der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde; befi nden sich sämtliche An-
teile des übertragenden Rechtsträgers in der Hand der 
Bausparkasse, ist eine Zustimmung des Anteilsinhabers 
des übertragenden Rechtsträgers nicht erforderlich. Der 
Vertrag, die Zustimmung nach Satz 1 sowie weitere zur 
Durchführung der Verschmelzung erforderliche Verein-
barungen, Erklärungen oder Beschlüsse bedürfen keiner 
notariellen Beurkundung; gesetzlich zwingende Form-
vorschriften bleiben unberührt. Die Zustimmung nach 
Satz 1 kann auch zu einem Entwurf des Vertrages erteilt 
werden; in diesem Falle sind lediglich unwesentliche 
Änderungen des Vertrages vor seinem Abschluss zuläs-
sig. Die Zustimmung der Träger der Bausparkasse zu 
dem Abschluss oder der Änderung des Vertrages oder 
des Entwurfes kann durch einen im Umlaufverfahren 
gefassten Beschluss erteilt werden.

(3) Verschmelzungen werden mit Ablauf des Tages der 
Bekanntmachung der Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde im Ministerialblatt für das Land Nordrhein- 
Westfalen wirksam, wenn nicht die Parteien im Vertrag 
einen anderen Zeitpunkt vereinbaren. Mit Wirksamwer-
den der Verschmelzung geht das Vermögen des übertra-
genden Rechtsträgers einschließlich der Verbindlichkei-
ten auf die Bausparkasse über und der übertragende 
Rechtsträger erlischt; einer besonderen Löschung bedarf 
es nicht. Mängel der Verschmelzung lassen die Wirkung 
der Bekanntmachung nach Satz 1 unberührt.

(4) Für Verschmelzungen sind eine Schlussbilanz, die 
Erstellung eines Verschmelzungsberichts und eine Prü-
fung der Verschmelzung nur erforderlich, soweit die 
Parteien dies in dem Vertrag vereinbaren. Auch im Falle 
einer Vereinbarung ist die Vorlage einer Schlussbilanz, 
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 5.2.2
  Bei Schulungen nach Nummer  2.2 bis zu einem 

Höchstbetrag von 30 Euro pro Teilnehmer und Tag 
der nachgewiesenen zuwendungsfähigen Ausgaben 
(Nummer 2.1.2 gilt sinngemäß), bei den übrigen Maß-
nahmen nach Nummer 2.2 Vollfi nanzierung der nach-
gewiesenen zuwendungsfähigen Ausgaben.

 5.2.3
  Bei Nummer 2.3 und 2.4 Anteilfi nanzierung bis zu 90 

Prozent der nachgewiesenen zuwendungsfähigen 
Ausgaben.“

6.   In Nummer  7.2.3 wird die Angabe „Nr.  2.1.1 und 
2.1.3“ durch die Angabe „Nummer  2.1.2 und 2.1.4“, 
die Angabe „Nr.“ durch das Wort „Nummer“ und die 
Angabe „Nr.  4.1 VVG zu §  44 LHO“ durch die An-
gabe „Nummer  4.1 der Verwaltungsvorschriften für 
Zuwendungen an Gemeinden zu §  44 Landeshaus-
haltsordnung“ ersetzt.

7.   In Nummer  7.4 wird die Angabe „Nr.  10.3 VVG zu 
§ 44 LHO“ durch die Angabe „Nummer 10.3 der Ver-
waltungsvorschriften für Zuwendungen an Gemein-
den  zu §  44 Landeshaushaltsordnung“ und die An-
gabe „2.1.1 und 2.1.3“ durch die Angabe „2.1.2 und 
2.1.4“ ersetzt.

8.   In Nummer 8 wird die Angabe „31.8.2014“ durch die 
Angabe „31.8.2016“ ersetzt.

Dieser RdErl. tritt am 31. August 2014 in Kraft.

– MBl. NRW. 2014 S. 420

8051

Durchführung von ärztlichen Untersuchungen
nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 

Ausgabe der Untersuchungsberechtigungsscheine 
und Erhebungsbogen, Abrechnungsverfahren

Gem. RdErl. d. Ministeriums für Arbeit, Integration und 
Soziales – III 2 – 8352 –,

d. Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege 
und Alter – 231 – 0826.01.12 – 

u. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales 
– 71-38.05.03/02 –

v. 24. 7. 2014

Der Gem. RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft und Ar-
beit, des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen 
und Familie und des Innenministeriums v. 10. 7. 2003 
(SMBl. NRW. 8051), zuletzt geändert am 18. 1. 2006 
(SMBl. NRW. 8051), wird wie folgt geändert:

 1.   In Nummer 1 Satz 2 werden die Wörter „5.2 von Teil 
III der Anlage“ durch die Wörter „5.2.1 der Anlage 
2“ ersetzt sowie die Wörter „25. Januar 2000 (GV. 
NRW. S. 54/SGV. NRW. 281)“ durch die Wörter „27. 
Dezember 2012 (GV. NRW. S. 621/SGV. NRW. 281)“. 

 2.   In Nummer 1 Buchstabe d) werden die Wörter „der 
Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz bzw. Bergäm-
ter“ durch die Wörter „der Bezirksregierungen“ er-
setzt. 

 3.   In Nummer 1 letzter Satz vor dem zweiten Buchsta-
ben a) werden die Wörter „unter Nummer  1.3 ge-
nannten“ durch das Wort „vorgenannten“ ersetzt. 

 4.   In Nummer  1 viertletzter Satz wird die Angabe in 
der Klammer „Nr. 9“ durch „Nr. 8“ ersetzt. 

 5.  Nummer 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden in der Klammer die Wörter „5.2 
von Teil III der Anlage“ durch die Wörter „5.2.1 
der Anlage 2“ ersetzt. 

 b)  Satz 2 wird gestrichen. 

 6.   In Nummer 3.1 Satz 2 wird nach dem Wort „seine“ 
das Wort „/ihre“ eingefügt.

§ 18
Aufsichtsbehörde

Die Aufsicht bestimmt sich nach den für die Bauspar-
kasse geltenden Vorschriften, insbesondere nach dem 
Gesetz über die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse.

§ 19
Bekanntmachungen

Soweit nach den gesetzlichen Vorschriften, den Bestim-
mungen dieser Satzung oder der Anordnung der Träger-
versammlung öffentliche Bekanntmachungen zu erfol-
gen haben, genügt die Bekanntmachung im Bundesan-
zeiger. §§ 2 Abs. 2 und 7 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über 
die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse sowie §  16 
Abs. 3 Satz 1 bleiben unberührt.

§ 20
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 12. Juli 2014 in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2014 S. 416

7824

Richtlinien 
über die Gewährung von Zuwendungen 

zur Förderung von Maßnahmen 
zur Verbesserung der Erzeugungs- und 

Vermarktungsbedingungen 
für Bienenzuchterzeugnisse

RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

– II A 2 – 2406.12 –
v. 25. 7. 2014

Der RdErl. des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz v. 
9. 2. 2005 (MBl. NRW. S.  293/SMBl. NRW. 7824) wird 
wie folgt geändert:

1.   In Nummer  1 wird die Angabe „(EG) Nr.  1234/2004 
(ABl. L 299 vom 16. 11. 2007, S.  1) des Rates“ durch 
die Angabe „(EU) Nr.  1308/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
(ABl. L 347 vom 20. 12. 1013, S. 671)“ ersetzt.

2.   Nach Nummer  2 wird folgende Nummer  2.1 einge-
fügt:

 „2.1
 Technische Hilfe für Imker und Imkervereinigungen

 Zuwendungsfähig sind Ausgaben für:“

3.   Die bisherige Nummer  2.1 wird Nummer  2.1.1 und 
wie folgt geändert:

  Die Wörter „Zuwendungsfähig sind Ausgaben für:“ 
werden gestrichen.

4.   Die bisherigen Nummern 2.1.1 bis 2.1.4 werden die 
Nummern 2.1.2 bis 2.1.5.

5.  Die Nummern 5.2.1 bis 5.2.3 werden wie folgt gefasst:

 „5.2.1
  Bei Schulungen nach Nummer 2.1.2 und 2.1.4 bis zu 

einem Höchstbetrag von 30 Euro pro Teilnehmer und 
Tag der nachgewiesenen zuwendungsfähigen Ausga-
ben und für Beschaffungen gemäß Nummern 2.1.3, 
2.1.4 und 2.1.5 bis zu 90 Prozent der nachgewiesenen 
zuwendungsfähigen Ausgaben.

  Bei Schulungen von Schulungsbeauftragten für ver-
schiedene Fachbereiche (beispielsweise Obleute, Ho-
nigprüfer, Imkerpaten) sind die tatsächlich nachge-
wiesenen Ausgaben zu 100 Prozent förderfähig.
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 7.   In Nummer  3.2 wird das Wort „Durchführung“ 
durch das Wort „Ausführung“ ersetzt.

 8.   In Nummer 3.4 werden die Wörter „Der Arzt, Zahn-
arzt“ durch die Wörter „Der Arzt/die Ärztin, der 
Zahnarzt/die Zahnärztin“ ersetzt. 

 9.   In Nummer  3.5.2 Satz  1 werden nach den Wörtern 
„den Arzt“ die Wörter „/die Ärztin“ eingefügt. 

10.   In Nummer  3.5.3 Satz  1 werden nach den Wörtern 
„eines Arztes“ die Wörter „/einer Ärztin“ eingefügt.

11.  Nummer 3.6 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst: 

  „b) Tarif der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
e.V. (DKG-NT Band I), Tarif-Nr. 1-6.018, Spalten 6 
und 7.“

12.  In Nummer 3.7 werden die Sätze 4 und 5 gestrichen. 

13.  Nummer 4.2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden die Wörter„bei Kapitel 15 110 
Titel 526 20“ durch die Wörter „bei der Haus-
haltsstelle, bei der ihnen entsprechende Mittel 
zugewiesen wurden“ ersetzt.

 b)  Satz 3 wird gestrichen.

14.  Nummer 4.3 wird gestrichen.

15.  Nummer 4.4 wird Nummer 4.3. 

16.   In der neuen Nummer  4.3 werden in Satz  2 und 
Satz 3 die Wörter „bei Kapitel 15 110 Titel 526 20“ 
gestrichen. 

17.  Nummer 4.5 wird Nummer 4.4.

18.   In Nummer  5 Buchstabe B. 5. werden die Wörter 
„Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz“ durch das 
Wort „Bezirksregierungen“ ersetzt. 

19.  Nummer 6 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz  1 wird die Ziffer „1.1“ durch die Ziffer 
„1“ ersetzt. 

 b)  Satz 5 wird gestrichen. 

20.  In Nummer 7 wird folgender Satz 2angefügt:

  „Dieser Runderlass tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2019 außer Kraft“.

21.   Die Anlagen 1-7 werden durch die folgenden Anla-
gen 1-7 ersetzt.
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Anlage 5 
(Farbe: grün) 

Land Nordrhein-Westfalen 

Untersuchungsberechtigungsschein 

• Nur gültig für Jugendliche unter 18 Jahren 
• Für die Untersuchung besteht freie Arztwahl 

An 
Stadtverwaltung /Kreisverwaltung in 1 _____________________________________ 

Der/Die Jugendliche __________________________________ wurde von mir am 
________________2 nach dem Vierten Titel des Dritten Abschnitts des Jugendarbeits-
schutzgesetzes vom 12.04.1976 (BGBl. I S. 965) i. V. mit der Verordnung über die ärzt-
lichen Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz vom 16.10.1990 (BGBl. I 
S. 2221), in der jeweils geltenden Fassung, erstuntersucht – nachuntersucht – wieder-
holt nachuntersucht – außerordentlich nachuntersucht – auf Veranlassung der Bezirks-
regierung untersucht 3. Das Ergebnis der von mir für notwendig gehaltenen Ergän-
zungsuntersuchungen durch 4

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

habe ich bei meiner Beurteilung im Untersuchungsbogen berücksichtigt. 

Eine außerordentliche Nachuntersuchung nach § 35 Abs. 1 JArbSchG habe ich für den 
_______________________ angeordnet / nicht angeordnet 3. 

Um Überweisung des Pauschbetrages nach § 46 Abs. 2 Nr. 2 JArbSchG auf mein Konto  

IBAN _______________________________ 

BIC ________________________________ wird gebeten. 

Datum __________________ Stempel    ____________________________ 
         Unterschrift des Arztes 
                                                
1 Zuständig ist die Stadtverwaltung oder Kreisverwaltung, in deren Bezirk der Untersuchungsberechtigungsschein  
  ausgegeben ist. 
2 Als Tag der Untersuchung gilt der Tag der abschließenden Beurteilung (§ 1 Abs. 2 der Verordnung über die 
  ärztlichen Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz). 
3 Nichtzutreffendes streichen. 
4 Name und Anschrift des Facharztes, Zahnarztes usw. sind vom untersuchenden Arzt einzutragen.  
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Anlage 6
Blatt 1

Überweisung zur Ergänzungsuntersuchung
nach § 38 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12. April.1976 (BGBI. I. S. 965) zum Untersuchungsberechti-
gungsschein nach § 2 der Verordnung über die ärztlichen Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzge-
setz vom 2. Oktober 1961 (BGBI. I S. 1789) in der jeweils geltenden Fassung 

ausgegeben von ___________________________________________ am ____________________________ 

Name des Arztes       Datum 
(Stempel) 

Der/Die Jugendliche ________________________________________ geb. am ________________________ 
                                                     (Name, Vorname)

wohnhaft in _______________________________________________________________________________ 

wird von mir erstuntersucht – erstmals nachuntersucht – wiederholt nachuntersucht – außerordentlich nachunter-
sucht – auf Veranlassung der Bezirksregierung untersucht. Zur abschließenden Beurteilung des Gesundheitszu-
standes ist folgende ärztliche Ergänzungsuntersuchung notwendig: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Ich bitte, diese Untersuchung vorzunehmen und den Befund unten (Anlage 6 Blatt 1) einzutragen. 

Name des Arztes       Datum 
(Stempel) 

Befundbericht 

Die oben erbetene Untersuchung habe ich durchgeführt. 
Folgender Befund wurde dabei erhoben: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

    Urschriftlich zurückgesandt.
        _________________________________ 
                         (Unterschrift) 
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An           Anlage 6 
Abrechnungsstelle             Blatt 2 

Überweisung zur Ergänzungsuntersuchung 

nach § 38 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12. April.1976 (BGBI. I. S. 965) zum Untersuchungsberechti-
gungsschein nach § 2 der Verordnung über die ärztlichen Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzge-
setz vom 2. Oktober 1961 (BGBI. I S. 1789) in der jeweils geltenden Fassung 

ausgegeben von ___________________________________________ am ____________________________ 

Name des Arztes       Datum 
(Stempel) 

Der/Die Jugendliche ________________________________________ geb. am ________________________ 
                                                       (Name, Vorname)

wohnhaft in _______________________________________________________________________________ 

wird von mir erstuntersucht – erstmals nachuntersucht – wiederholt nachuntersucht – außerordentlich nachunter-
sucht – auf Veranlassung der Bezirksregierung untersucht. Zur abschließenden Beurteilung des Gesundheitszu-
standes ist folgende ärztliche Ergänzungsuntersuchung notwendig: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Ich bitte, diese Untersuchung vorzunehmen und den Befund unten (Anlage 6 Blatt 1) einzutragen. 

Name des Arztes       Datum 
(Stempel) 

Die obige Untersuchung wurde von mir am _________________________________________ vorgenommen. 

Nach den Mindestsätzen der Gebührenordnung für Ärzte berechne ich 

      Ziffer ________________________ 

      Ziffer ________________________ 

      Ziffer ________________________ 

Ich bitte um Überweisung auf mein Konto bei: ___________________________________________________ 

   IBAN: __________________________________ BIC: _______________________ 

       __________________________________ 
                        (Unterschrift) 
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III.

Strategische Umweltprüfung
für das Entwicklungsprogramm
des Landes Nordrhein-Westfalen

für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

in der Förderperiode 2014-2020
Bek. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Land-

wirtschaft, Natur-und Verbraucherschutz
v. 14. 7. 2014

Das Entwicklungsprogramm des Landes Nordrhein-
Westfalen für den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) in 
der Förderperiode 2014 – 2020 wird derzeit einer Strate-
gischen Umweltprüfung unterzogen. Im Umweltbericht 
werden die voraussichtlichen Auswirkungen, die die 
Durchführung des Entwicklungsprogramms auf die Um-
welt hat, ermittelt, beschrieben und bewertet. Der Ent-
wurf des Umweltberichts beruht auf der Rechtsgrund-
lage der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung 
der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Pro-
gramme. Der Umweltbericht kann in der Zeit vom 
7.  August bis zum 8.  September 2014 im Ministerium 
für  Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Schwannstraße 3, 40476 Düsseldorf, Raum 20 – 24 (Bib-
liothek) (Montag bis Freitag von 09.00 bis 15.00 Uhr) so-
wie im Internet unter http://www.umwelt.nrw.de/land-
wirtschaft/nrw_programm/index.php eingesehen wer-
den.

Stellungnahmen können somit schriftlich bis zum 22. 
September 2014 an das Ministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur-und Verbraucherschutz, 
Referat II B 1, Schwannstraße 3, 40476 Düsseldorf, ge-
richtet werden.

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur-und Verbraucherschutz

des Landes Nordrhein-Westfalen

Referat II B 1
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